
 
STADT BIEDENKOPF Biedenkopf, 08.04.2022 

 
 

B E S C H L U S S 
 

aus der 6. Sitzung 
der Stadtverordnetenversammlung 

am Donnerstag, 07.04.2022 
 

 

Zu TOP 6: Regionalplan Mittelhessen 
hier: Stellungnahme zur Beteiligung gem. § 6 Abs. 2 und 3 
 Hessisches Landesplanungsgesetz (HLPG) i. V. m. § 9 Raum-
ordnungsgesetz (ROG) 

(VL-
39/2022) 

 

 
Zu dem Regionalplan Mittelhessen – Entwurf zur Beteiligung 2022 – ist zu den wesentlichen 
Abweichungen gegenüber dem Regionalplan 2010 wie folgt Stellung zu nehmen: 
 

1. VRG Siedlung Planung: 
 

• Stellungnahme der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Kombach (Fläche S310): 
Die Stadt Biedenkopf stimmt der Planung mit Wohnbauflächen auf der im Regional-
planentwurf vorgesehenen Fläche im Bereich der westlichen Ortslage des Stadtteils 
Kombach zu.  
Die Erweiterungsfläche VRG Siedlung Planung ist im Regionalplanentwurf als Fläche 
S310 gekennzeichnet. 
 

• Stellungnahme der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Wallau (Fläche S312): 
Die Stadt Biedenkopf stimmt der Planung mit Wohnbauflächen auf der im Regional-
planentwurf vorgesehenen Fläche im Bereich der östlichen Ortslage des Stadtteils 
Wallau zu.  
Die Erweiterungsfläche VRG Siedlung Planung ist im Regionalplanentwurf als Fläche 
S312 gekennzeichnet. 

 
• Stellungnahme der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Eckelshausen (Fläche S345): 

Die Stadt Biedenkopf stimmt der Erweiterungsfläche für Wohnbauflächen auf der im 
Regionalplanentwurf vorgesehenen Fläche im Bereich der nördlichen Ortslage des 
Stadtteils Eckelshausen grundsätzlich zu. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die in 
den Bebauungsplänen Nr. 1 und Nr. 3 festgesetzten Ausgleichsflächen z.T. innerhalb 
des Vorranggebietes S345 liegen. 
Die Erweiterungsfläche VRG Siedlung Planung ist im Regionalplanentwurf als Fläche 
S345 gekennzeichnet. 

 
• Stellungnahme der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Weifenbach: 

Die Wohnbaufläche Planung im Bereich der östlichen Ortslage des Stadtteils Weifen-
bach ist bereits im Flächennutzungsplan 2015 der Stadt Biedenkopf eingetragen. 
Um Aufnahme der Fläche in den Regionalplanentwurf wurde bereits bei der Beant-
wortung des Fragebogens vom 09.05.2018 zur Neuaufstellung des Regionalplans 
Mittelhessen gebeten und wird hiermit nochmals gefordert. 
Weiter wird um Aufnahme der beiden Mischgebietsflächen Planung in der Straße 
„Unterm Sattel“ und unterhalb des Friedhofs, welche beide ebenfalls im Flächennut-
zungsplan 2015 der Stadt Biedenkopf eingetragen sind, gebeten. 
Die Erforderlichkeit besteht aufgrund der Nachfrage von jungen Menschen nach 
Wohnbaugrund-stücken. Noch vorhandene private Wohnbaugrundstücke werden 
grundsätzlich für Familienangehörige zurückgehalten. 
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• Stellungnahme der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Engelbach: 
Die Wohnbaufläche Planung im Bereich der nordwestlichen Ortslage des Stadtteils 
Engelbach ist bereits im Flächennutzungsplan 2015 der Stadt Biedenkopf eingetra-
gen. 
Um Aufnahme der Fläche in den Regionalplanentwurf wurde bereits bei der Beant-
wortung des Fragebogens vom 09.05.2018 zur Neuaufstellung des Regionalplans 
Mittelhessen gebeten und wird hiermit nochmals gefordert. 
Die Erforderlichkeit besteht aufgrund der Nachfrage von jungen Menschen nach 
Wohnbaugrundstücken. Noch vorhandene private Wohnbaugrundstücke werden 
grundsätzlich für Familienangehörige zurückgehalten. 

 
• Stellungnahme der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Breidenstein: 

Die Wohnbaufläche Planung im Bereich der westlichen Ortslage des Stadtteils Brei-
denstein ist noch nicht im Flächennutzungsplan 2015 der Stadt Biedenkopf eingetra-
gen. 
Um Aufnahme der Fläche in den Regionalplanentwurf wurde aber bereits bei der Be-
antwortung des Fragebogens vom 09.05.2018 zur Neuaufstellung des Regionalplans 
Mittelhessen gebeten und wird hiermit nochmals gefordert.  
Die Erforderlichkeit besteht aufgrund der Nachfrage von jungen Menschen nach 
Wohnbaugrundstücken. Noch vorhandene private Wohnbaugrundstücke werden 
grundsätzlich für Familienangehörige zurückgehalten. 

 
 

2. VRG Industrie- und Gewerbeflächen: 
 
 

• Stellungnahme der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Kombach (Fläche G306): 
Die Stadt Biedenkopf stimmt der Erweiterung des VRG Industrie- und Gewerbefläche 
Planung auf der im Regionalplanentwurf vorgesehenen Fläche im Bereich der südli-
chen Ortslage des Stadtteils Kombach zu.  
Die Gesamtfläche VRG Industrie- und Gewerbefläche Planung ist im Regionalpla-
nentwurf als Fläche G306 gekennzeichnet. 

 
• Stellungnahme der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Breidenstein (Fläche G3921): 

Die Stadt Biedenkopf stimmt der VRG Industrie- und Gewerbefläche Planung auf der 
im Regionalplanentwurf vorgesehenen Fläche im Bereich der südwestlichen Ortslage 
des Stadtteils Breidenstein zu.  
Die Erweiterungsfläche VRG Industrie- und Gewerbeflächen Planung ist im Regio-
nalplanentwurf als Fläche G3921 gekennzeichnet. 
 

 
• Stellungnahme hierzu aus Sicht der Stadt Biedenkopf - Stadtteil Breidenstein (Fläche  

G323): 
Die Stadt Biedenkopf stimmt der VRG Industrie- und Gewerbefläche Planung auf der 
im Regionalplanentwurf vorgesehenen Fläche im Bereich der Ortsgrenze zwischen 
Biedenkopf-Breidenstein und Breidenbach zu, da u.a. gemäß den Zielen der Regio-
nalplanung und den formulierten Eignungskriterien Flächen mit direkter Nähe zur 
Schieneninfrastruktur vorrangig für VRG Industrie- und Gewerbefläche Planung ge-
nutzt werden sollen. 
Darüber hinaus wird geprüft, ob diese Gewerbeflächen zwischen den Ortschaften 
Breidenstein (Biedenkopf) und Breidenbach im Rahmen eines „Interkommunalen 
Gewerbepark“ gebündelt werden können. 
Zur Erschließung des Gewerbegebietes. soll die bestehende Nebengleisanlage der 
Scheldetalbahn, beginnend vom Stadtteil Wallau (Biedenkopf) bis zur Fa. Christmann 
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& Pfeifer (Breidenbach) genutzt werden. Gegenwärtig wird die Nebengleisanlage nur 
eingeschränkt zur Holzverladung genutzt, bietet aber Potenzial für eine logistische 
Aktivierung im Rahmen der gewerblichen Entwicklung als Alternative zur Straße. Ers-
te Überlegungen zur Schaffung eines Railports im Bereich der heutigen Holzverlade-
stelle bestehen bereits und werden aktuell ebenfalls im Rahmen einer Machbarkeits-
studie durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf aufgegriffen. 
Weiter spricht der direkte städtebauliche Anschluss an das vorhandene Gewerbege-
biet „Auf dem Goldberg“ für diesen Standort. 
Die Kommunen Biedenkopf und Breidenbach werden bis zum Beschluss über die 
Vorlage der Genehmigung des Regionalplans sich um den Nachweis bemühen, dass 
die Erschließung des geplanten Railports aus betrieblichen Gründen zwingend von 
Westen erfolgen muss und eine Bebauung entlang der Erschließungsstraße aus wirt-
schaftlichen Gründen erforderlich ist. Sollte dieser Nachweis nicht gelingen, ist die 
Realisierung dieser Fläche fraglich. 
Die Erweiterungsfläche VRG Industrie- und Gewerbefläche Planung ist im Regional-
planentwurf als Fläche G323 gekennzeichnet. 

 
 3. Regionale Infrastruktur: 

 
• Die Stadt Biedenkopf begrüßt und unterstützt die im Regionalplan vorgesehene Si-

cherung der Bahnstrecke Wallau – Breidenstein – Breidenbach sowie die Sicherung 
der Güterverladepunkte Schiene „Biedenkopf/ 3721 Scheldetalbahn, Verladestelle 
Breidenstein und Breidenbach Boxbachstraße“ und „Biedenkopf/ 2870 Obere Lahn-
talbahn, südlich Bahnhof“. 

 
 4. Landschaft und Erholung: 
 

• Die Stadt Biedenkopf beantragt, das Gebiet des Hochwasserrückhaltebeckens in 
Breidenstein als einen regional bedeutsamen Erholungsschwerpunkt im Landkreis 
Marburg-Biedenkopf analog des Freizeitzentrums Sackpfeife zu benennen. 

 




